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 Veröffentlicht am 08.09.2005

Norm

IESG §1 Abs1

Rechtssatz

Es wäre unsachlich und gleichheitswidrig, trotz entsprechender Beitragsleistung (beziehungsweise

Versicherungsp icht) die Leistung von Insolvenz-Ausfallgeld nur deshalb zu versagen, weil der Arbeitgeber in

Österreich keine Niederlassung oder Betriebsstätte oder kein Vermögen hat.
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